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Genug ist genug – Streit unter
Arbeitnehmern als Kündigungsgrund?
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Lässt der Arbeitgeber einen Konflikt zwischen seinen Mitarbei-
tern schwelen, verletzt er seine Fürsorgepflicht. Er kann in der
Folge nicht geltend machen, der Streit schade der Arbeit, um die
am Streit beteiligten Arbeitnehmer zu entlassen. Hat er jedoch
alle ihm zumutbaren Bemühungen unternommen, den beste-
henden Streit zu schlichten, so kann eine das Arbeitsklima und
den Arbeitsbetrieb störende Auseinandersetzung unter Mitar-
beitern durchaus einen ordentlichen Kündigungsgrund darstel-
len.

1. Sachverhalt
X. war seit dem 15. April 1985 bei
der Eidgenössischen Materialprü-
fungs- und Versuchsanstalt für
Industrie, Bauwesen und Gewer-
be (Empa) als technischer Fach-
spezialist (Ing. HTL) in der Grup-
pe Brandlabor tätig. Mit Verfü-
gung vom 13. Juni 2006 kündig-
te die Empa den Arbeitsvertrag auf
den 31. Dezember 2006, stellte X.
frei und entzog einer allfälligen Be-
schwerde die aufschiebende Wir-
kung. Grund für diese Massnah-
men war ein seit Mitte 1999

schwelender Konflikt zwischen
X. und einem weiteren Mitarbei-
ter der Empa, welchem deswegen
ebenfalls gekündigt wurde.

Im Juli 2006 reichte X. gegen
die Kündigung Einsprache bei
der Direktion der Empa sowie Be-
schwerde bei der Beschwerde-
kommission der Eidgenössischen
Technischen Hochschule (ETH-
Beschwerdekommission) ein. Er
beantragte die Aufhebung der
Kündigung und die Fortführung
des Arbeitsverhältnisses. Eventua-
liter verlangte er, es sei ihm ent-

weder eine andere zumutbare Stel-
le anzubieten oder eine Entschä-
digung in der Höhe von min-
destens zwei Jahreslöhnen auszu-
richten.

Die Empa ihrerseits beantrag-
te bei der ETH-Beschwerdekom-
mission die Feststellung der Gül-
tigkeit der ausgesprochenen Kün-
digung und die Abweisung der Be-
schwerde.

Der Rechtsstreit gelangte nach
Durchschreitung aller Instanzen im
Frühjahr 2008 vors Bundesge-
richt, nachdem X. gegen das die

Kündigung bestätigende Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts
Beschwerde in öffentlich-rechtli-
chen Angelegenheiten erhoben
hatte. Das Bundesgericht wies die
Beschwerde als unbegründet ab.

2. Erwägungen
Der Beschwerdeführer vertritt den
Standpunkt, die Empa habe nicht
alles Zumutbare unternommen,
um die konfliktbelastete Situation
zu verbessern und habe dadurch
ihre Fürsorgepflicht verletzt. Zur
Stützung seiner Ansicht beruft
sich der Beschwerdeführer auf
den Entscheid der ETH-Be-
schwerdekommission, wonach
die Arbeitgeberin den Konflikt
jahrelang habe schwelen lassen,
keine geeigneten Massnahmen
ergriffen und die Führungskräf-
te (Gruppenleiter) im Stich ge-
lassen habe. Weiter beruft sich der
Beschwerdeführer auf die Ein-
schätzung der Situation durch
den Vertreter der Vertrauensstel-
le des Bundespersonals. Dieser
habe eine klare Stellungnahme
der Vorgesetzten zur Konflikt-
situation vermisst und das Ver-
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halten der Arbeitgeberin ebenfalls
als mangelhaft beurteilt.

Gleich wie den privaten trifft
auch den öffentlichen Arbeitgeber ge-
genüber den Arbeitnehmenden eine
Fürsorgepflicht (Art. 328 des Bun-
desgesetzes vom 30. März 1911 be-
treffend die Ergänzung des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches [Fünf-
ter Teil: Obligationenrecht; OR;
SR 220] i.V.m. Art. 6 Abs. 2 des
Bundespersonalgesetzes vom 24.
März 2000 [BPG; SR 172.220.1]
sowie Art. 4 Abs. 2 lit. b und g
BPG). Daraus ergibt sich, dass der
Arbeitgeber im Falle einer Störung
des Betriebsklimas alle zumutba-
ren Massnahmen ergreifen muss,
um die Lage zu entspannen (vgl.
BGE 125 III 70 E. 2c S. 74). Ein
Arbeitgeber, der einen Konflikt
zwischen seinen Mitarbeitern in
Verletzung seiner Fürsorgepflicht
schwelen lässt, kann in der Folge
nicht geltend machen, der Konflikt
schade der Arbeit, um die am
Konflikt beteiligten Mitarbeiter zu
entlassen (vgl. die Urteile des
Bundesgerichts 4C.253/2001 vom
23. September 2003 Erw. 5.1
und 4C.254/2001 vom 18. De-
zember 2001 Erw. 2 und 3).

Die Vorinstanz ist der Auffas-
sung, dass sich die Empa um die

Lösung des Konflikts zwi-
schen dem Beschwerde-
führer und A. hinreichend
bemüht hat. Gemäss den
verbindlichen Sachver-
haltsfeststellungen im an-
gefochtenen Entscheid zog
die Empa zweimal (in den
Jahren 2002 und 2005)
eine externe Beratungsun-
ternehmung zwecks Team-
coaching bei, führte wäh-
rend Monaten regelmässig
Gruppengespräche, be-
fragte die übrigen Mitar-
beiter des Brandlabors,
führte mit den Konfliktbeteiligten
Einzelgespräche, gab dem Be-
schwerdeführer zweimal (in den
Jahren 2002 und 2004) konkrete
Verhaltensanweisungen, zog
schliesslich die Vertrauensstelle
für das Bundespersonal hinzu und
unterbreitete den Beteiligten Vor-
schläge zur endgültigen Beilegung
ihres Streits.

Mit diesen Bemühungen hat
die Arbeitgeberin ihre Fürsorge-
pflicht erfüllt. Sie unternahm über
einen längeren Zeitraum diverse
Schritte, um die Situation im
Brandlabor zu entspannen. Dabei
handelte es sich um Massnah-
men, die geeignet waren, den

der Bundespersonalverordnung
vom 3. Juli 2001 (BPV; SR
172.220.111.3). Gemäss Art. 6
Abs. 2 BPG gelten für ein solches
Arbeitsverhältnis sinngemäss die
einschlägigen Bestimmungen des
Obligationenrechts, soweit das
BPG und andere Bundesgesetze
nichts Abweichendes bestimmen.
Das OR gilt als in das öffentliche
Recht eingegliedertes öffentliches
Recht. Daraus folgt, dass den Ar-
beitgeber im konkreten öffent-
lich-rechtlichen Arbeitsverhältnis
gleich wie im privatrechtlichen
eine Fürsorgepflicht als Neben-
pflicht trifft. Auch ohne Verwei-
sung auf das OR ergibt sich eine

Konflikt zwischen den Mitarbei-
tern zu entschärfen. Es ist weder
ersichtlich noch zeigt der Be-
schwerdeführer auf, was die Empa
vernünftigerweise noch hätte tun
müssen, um das Verhältnis der bei-
den Mitarbeiter zueinander zu
verbessern. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat somit kein Bun-
desrecht verletzt, wenn es die sei-
tens der Empa getroffenen Mass-
nahmen als ausreichend betrach-
tete.

3. Bemerkungen
Das öffentlich-rechtliche Arbeits-
verhältnis, in dem X. zur Empa
stand, untersteht dem BPG und
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eigenständige (teils auch unge-
schriebene) allgemeine Fürsorge-
pflicht des Arbeitgebers im öf-
fentlich-rechtlichen Arbeitsver-
hältnis aus dem öffentlichen
Dienstrecht selber (vgl. das Urteil
des Bundesgerichts 2C.2/2000
vom 4. April 2003 Erw. 2.3).

Die Fürsorgepflicht als Ober-
begriff verpflichtet den Arbeitge-
ber ganz allgemein, die Persön-
lichkeitsrechte des Arbeitnehmers
zu wahren und Eingriffe in dessen
Persönlichkeitsrechte zu vermeiden
bzw. die Persönlichkeitsrechte vor
Eingriffen Dritter, wie z.B. Vor-
gesetzten oder Mitarbeitern zu
schützen. Richtig ist daher die
Feststellung des Bundesgerichts,
dass den Arbeitgeber im Rahmen
eben dieser Fürsorgepflicht die
Verpflichtung trifft, einen zwi-
schen Arbeitnehmern herrschen-
den Konflikt soweit möglich zu
schlichten. Er hat die ihm zu-
mutbaren Bemühungen zu un-
ternehmen, um den Streit unter
den Mitarbeitern zu beenden.
Führen diese Bemühungen je-
doch nicht zum Erfolg und muss
nicht angenommen werden, dass
der Konflikt anderweitig beseitigt
werden kann, ist eine Kündigung
unter Umständen die einzig taug-
liche Lösung. Beeinträchtigt der
Streit ausserdem die Qualität der
von den Mitarbeitern geleisteten
Arbeit oder wirkt er sich derart auf
das Arbeitsklima aus, dass ein
Weiterbestehen der Situation auch
für am Konflikt nicht beteiligte Ar-
beitnehmer nicht mehr zumutbar
ist (Fürsorgepflicht gegenüber den
anderen Arbeitnehmern), stellt
eine Kündigung als ultima ratio
eine durchaus folgerichtige Ent-
scheidung dar. Im konkreten Fall
traf die beiden Arbeitnehmer aus-
serdem gemäss Sachverhalt ein
erkennbares Verschulden am Wei-
terbestehen des Konflikts, da bei-
de Seiten nicht bereit waren, den
Weisungen und Vorschlägen ver-

schiedener Beratungsstellen zu
folgen.

Anders zu bewerten wäre hin-
gegen der Fall, in dem ein Ar-
beitgeber den Konflikt zwischen
seinen Arbeitnehmern ignoriert
und nichts dazu beiträgt, den
Streit zu schlichten. Indem er
schweigt und nicht im geforderten
Masse einschreitet, duldet er das
Bestehen des Konflikts in seinem
Arbeitsbetrieb. Nimmt er danach
jedoch ebendiesen Konflikt zum
Anlass, um gegenüber den betei-
ligten Mitarbeitern eine Kündi-
gung auszusprechen, so verhält
er sich widersprüchlich und ver-
stösst gegen das Prinzip von Treu
und Glauben (Art. 2 Abs. 1 des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches
vom 10. Dezember 1907 [ZGB;
SR 210], Art. 9 der Bundesver-
fassung der Schweizerischen Eid-
genossenschaft vom 18. April
1999 [BV; SR 101]), da die kon-
fligierenden Parteien aufgrund
seines Vorverhaltens (bzw. des
Nichteinschreitens in den offen-
sichtlich bestehenden Streit) nicht
mit einer entsprechenden Mass-
nahme zu rechnen hatten.

Deshalb gilt: Nur ein trotz
Schlichtungsversuchen durch den
Arbeitgeber fortbestehender und
sich negativ auf die Arbeit aus-
wirkender Streit zwischen Mitar-
beitern berechtigt zur ordentlichen
Kündigung durch den Arbeitgeber.
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